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Antrag
der Abg. Andreas Stoch u. a. SPD

und

Stellungnahme
des Ministeriums für Verkehr

Deutsches Zentrum Mobilität der Zukunft

A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  welche Kenntnisse sie über das durch das Bundesministerium für Verkehr 
(BMVI) geplante Deutsche Zentrum Mobilität der Zukunft in München hat;

2.  wie die Landesregierung das Deutsche Zentrum Mobilität der Zukunft mit Blick 
auf Baden-Württemberg bewertet;

3.  wie es nach Kenntnis der Landesregierung zu der Standortentscheidung für die 
Zentrale dieses Zentrums in München kam und wie nach Kenntnis der Landes-
regierung die Standortentscheidungen für die vom BMVI angekündigten weite-
ren Standorte getroffen werden;

4.  ob die Landesregierung beabsichtigt, einen oder mehrere dieser Standorte in 
Baden-Württemberg anzusiedeln und wenn dies der Fall ist, ob Karlsruhe ein 
geeigneter Standort hierfür wäre bzw. welche anderen Standorte sie für geeignet 
hält;

5.  wie sie es erreichen möchte, einen Standort des Deutschen Zentrums Mobilität 
der Zukunft in Baden-Württemberg anzusiedeln;

6.  wie sie bereits jetzt schon die Städte bzw. Kommunen, die infrage kommen, bei 
der Bewerbung um einen solchen Standort unterstützt hat oder welche Maß-
nahmen sie ansonsten bereits ergriffen hat, um zu erreichen, einen Standort des 
Deutschen Zentrums Mobilität der Zukunft in Baden-Württemberg anzusiedeln;

7.  bis wann mit der Einrichtung des Deutschen Zentrums für Mobilität und dessen 
Standort in Baden-Württemberg gerechnet werden kann.

17. 12. 2020

Stoch, Rivoir, Selcuk, 
Kleinböck, Weber SPD
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B e g r ü n d u n g

Bundesverkehrsminister Scheuer kündigte im Frühjahr dieses Jahres per Interview 
die Einrichtung eines Deutschen Zentrums Mobilität der Zukunft in München an. 
Auf Nachfrage teilte das BMVI dem Oberbürgermeister von Karlsruhe mit, dass 
voraussichtlich neben München als Zentrale auch noch weitere Standorte im Bun-
desgebiet geplant sind. Durch den Antrag soll in Erfahrung gebracht werden, ob 
die Landesregierung einen Standort in Baden-Württemberg, z. B. in Karlsruhe, 
sieht und wie sie dieses Ansinnen unterstützt.

S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 11. Januar 2021 Nr. 4-0141.5-5/18 nimmt das Ministerium für 
Verkehr im Einvernehmen mit dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Woh-
nungsbau, dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst, dem Ministe-
rium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft und dem Ministerium für Finanzen 
zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  welche Kenntnisse sie über das durch das Bundesministerium für Verkehr 
(BMVI) geplante Deutsche Zentrum Mobilität der Zukunft in München hat; 

Im März 2020 hat das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
(BMVI) die Stadt München als Sitz eines „Deutschen Zentrums Mobilität der Zu-
kunft“ angekündigt. Nach Intervention der Verkehrsministerkonferenz noch im 
März 2020 hat das BMVI seine Haltung überdacht und will nun zusätzlich mehrere 
Ergänzungsstandorte über Deutschland verteilt errichten. 

Am 26. November 2020 hat der Haushaltsausschuss des Bundestages die Zweig-
stellen des „Deutschen Zentrums Mobilität der Zukunft“ benannt: „Hamburg Wire-
less Competence Center“ (HAWICC), Forschungscampus „Smart Rail Connectivity 
Campus“ (SRCC) in Annaberg-Buchholz sowie das „Rail Campus OWL“ in Min-
den. Auch der Standort Karlsruhe wird nun genannt, für den die Stadt und Technolo-
gie-Region Karlsruhe das Thema Nachhaltige Mobilität im Fokus hat.

Perspektivisch soll sich das Zentrum darüber hinaus verschiedenen weiteren Zu-
kunftsthemen widmen, wie zum Beispiel Wasserstofftechnologien, synthetischen 
Kraftstoffen sowie innovativen Logistik- und digitalen Mobilitätskonzepten, für 
die es transparente Auswahlprozesse geben soll. Der Standortwettbewerb zum 
Thema Wasserstofftechnologien wurde bereits gestartet. Baden-Württemberg wird 
sich mit einer Standortbewerbung einbringen (siehe Antwort zu Ziffern 4 bis 6).

2.  wie die Landesregierung das Deutsche Zentrum Mobilität der Zukunft mit Blick 
auf Baden-Württemberg bewertet;

Die Landesregierung setzt sich schon lange für eine interdisziplinäre Zusammen-
arbeit der Forschung für gesellschaftlichen und technischen Fortschritt in der Mo-
bilität ein. Das „Deutsche Zentrum Mobilität der Zukunft“ mit einem Standort in 
Karlsruhe ist dafür ein richtiger Schritt und kann den intersektoralen und interdis-
ziplinären Dialog zwischen Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft 
für eine nachhaltige Mobilität stärken.

3.  wie es nach Kenntnis der Landesregierung zu der Standortentscheidung für die 
Zentrale dieses Zentrums in München kam und wie nach Kenntnis der Landesre-
gierung die Standortentscheidungen für die vom BMVI angekündigten weiteren 
Standorte getroffen werden;

Die Standortentscheidung für die Zentrale in München wurde mit der dort neu 
geplanten Internationalen Automobil Ausstellung (IAA) begründet. In der öffent-
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lichen Diskussion im Anschluss an die Entscheidung hat die zeitliche Nähe zum 
bayrischen Kommunalwahlkampf eine große Rolle gespielt. 

In der Beantwortung einer Kleinen Anfrage (Drucksache 19/19278) vom 18. Mai 
2020 äußerte sich das BMVI wie folgt zur Standortauswahl: „Es liegt kein ver-
gaberechtlich relevanter Vorgang bei der Standortfestlegung oder eine Pflicht zur 
Durchführung eines wettbewerblichen Verfahrens vor.“

Für den Standort Karlsruhe hat sich die Stadt Karlsruhe in Zusammenarbeit mit 
den dortigen Forschungseinrichtungen beim BMVI beworben.

4.  ob die Landesregierung beabsichtigt, einen oder mehrere dieser Standorte in 
Baden-Württemberg anzusiedeln und wenn dies der Fall ist, ob Karlsruhe ein 
geeigneter Standort hierfür wäre bzw. welche anderen Standorte sie für geeignet 
hält;

5.  wie sie es erreichen möchte, einen Standort des Deutschen Zentrums Mobilität 
der Zukunft in Baden-Württemberg anzusiedeln;

6.  wie sie bereits jetzt schon die Städte bzw. Kommunen, die infrage kommen, bei 
der Bewerbung um einen solchen Standort unterstützt hat oder welche Maß-
nahmen sie ansonsten bereits ergriffen hat, um zu erreichen, einen Standort des 
Deutschen Zentrums Mobilität der Zukunft in Baden-Württemberg anzusiedeln;

Wegen des sachlichen Zusammenhangs werden die Fragen 4, 5 und 6 gemeinsam 
beantwortet.

Baden-Württemberg verfügt über mehrere Standorte mit ausgeprägter Mobilitäts-
forschung, sodass die Landesregierung daran interessiert ist, dass sich erfolgver-
sprechende Bewerbungen aus Baden-Württemberg positionieren. 

Die Landesregierung ist von der Leistungsfähigkeit des Forschungsstandortes 
Karlsruhe überzeugt. Dieser gehört zu den profiliertesten in Baden-Württemberg 
im Bereich der Mobilitätsforschung. Die Landesregierung fördert beispielsweise 
seit Jahren die Profilregion Mobilitätssysteme Karlsruhe als Transferplattform zur 
Kooperation mit der Industrie. Die Gründung des Innovationscampus „Mobilität 
der Zukunft“ zwischen dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und der Uni-
versität Stuttgart im Jahr 2019 untermauert dies weiter. Zudem wurde im Oktober 
2020 das neue „Baden-Württemberg Institut für Nachhaltige Mobilität“ (BWIM) 
an der Hochschule Karlsruhe eröffnet. 

Karlsruhe ist ein wichtiger Ort für die Mobilität der Zukunft, nicht nur in der 
Forschung, sondern auch mit seinen vielfältigen Verkehrskonzepten. Neben dem 
Testfeld Autonomes Fahren ist dort u. a. das RegioWin-Projekt RegioMOVE her-
vorzuheben. 

Im Haushaltsausschuss des Bundestages wurde Karlsruhe als ein Standort des 
„Deutschen Zentrums Mobilität der Zukunft“ benannt. Die Landesregierung un-
terstützt die Stadt Karlsruhe und die dortigen Institutionen bei der Ausgestaltung 
einer chancenreichen Konzeption. 

Die Landesregierung hat in den vergangenen Monaten beim Bund auf verschie-
denen Ebenen darauf hingewiesen, dass unter anderem Karlsruhe einer der mögli-
chen Standorte für ein entsprechendes Zentrum in Baden-Württemberg wäre. Die 
Landesregierung begrüßt es sehr, dass Karlsruhe nun als Standort benannt wurde 
und sich Baden-Württemberg auch darüber als Modellregion für Nachhaltige Mo-
bilität weiter profilieren kann. 

Zu dem am 10. November 2020 gestarteten Standortwettbewerb zu einem Techno-
logie- und Innovationszentrum Wasserstofftechnologie wird sich für Baden-Würt-
temberg die Metropolregion Rhein-Neckar bewerben. Es handelt sich um ein zwei-
stufiges Verfahren. Abgabefrist für die erste Phase ist der 20. Januar 2021. Danach 
sollen für die drei besten Konzepte Machbarkeitsstudien durchgeführt werden. Die 
Einrichtung und Nutzung eines oder mehrerer Technologiezentren ist auch eine 
wichtige Maßnahme in der Wasserstoff-Roadmap Baden-Württemberg. 
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7.  bis wann mit der Einrichtung des Deutschen Zentrums für Mobilität und dessen 
Standort in Baden-Württemberg gerechnet werden kann.

Die Konzeption und Ausgestaltung des „Deutschen Zentrums Mobilität der Zu-
kunft“ obliegt dem BMVI. Das BMVI hat noch keine Zeitpläne für die Einrichtung 
der diversen Standorte veröffentlicht.

Hermann
Minister für Verkehr


